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rechtliche Unterhaltspflicht anzurechnen (vgl. BGE 86 I 137; Hegnauer in
S.J.Z. Bd. 54/1958 S. 265), kénnen aber vom Richter bei der Bemessung der
Unterhaltsbeitrage beriicksichtigt werden. -

Der Anspruch auf Kinderzulagen
fir Kinder aus getrennter und geschiedener Ehe

Bei bestehender Ehe haben die Eltern gemal3 Art. 272 Abs. 1 ZGB die Kosten
des Unterhaltes und der Erziehung der Kinder zu tragen. Die Sorge fur den
Unterhalt der Kinder obliegt in erster Linie dem Ehemann als Haupt der Familie
Jvgl. Art. 160 Abs. 1 ZGB). Die kantonalen Familien- und Kinderzulagegesetze

ehen deshalb vor, dafl der Anspruch auf die Zulage dem Ehemann zusteht, wenn
beide Ehegatten als Arbeitnehmer titig sind.

Bei Kindern aus getrennter oder geschiedener Ehe sind die Anspruchsverhalt-
nisse jedoch komplizierter. Die kantonalen Familienzulage-Gesetze schaffen in
der Weise Ordnung, daB3 einzelne auf das Prinzip der Obhut abstellen, das heil3t,
wem die Kinder zur Erziechung und Betreuung zugesprochen sind, der soll auch
Anspruch auf die Kinderzulagen erheben. Es sind dies die Fille, da einem Eltern-
teil das Kind gerichtlich zugesprochen ist oder ihm die elterliche Gewalt zusteht.
Dieses Obhutsprinzip hat vor allem den Vorzug, daB3 es eine zweckentsprechende
Verwendung der Kinderzulagen gewdhrleistet. Es kann aber auch zu Unbillig-
keiten fithren, wenn hohe Unterhaltsbeitrige durch den andern geschiedenen
Elternteil geleistet werden miissen. Andere kantonale Familien- und Kinder-
zulagegesetze stiitzen sich auf das Unterhaltsprinzip, das besagt, daB der An-
spruch jener Person zusteht, die in uberwiegendem MaBe fur den Unterhalt des
Kindes aufkommt. Hier ergeben sich aber in der Anwendung dieses Prinzipes
Schwierigkeiten, indem oft nur schwer festgestellt werden kann, ob ein Elternteil
tiberwiegend fiir den Unterhalt eines Kindes aufkommt.

Mehrere Kantone verbinden diese beiden Prinzipien miteinander, indem sie
bei der Anspruchsberechtigung sowohl auf die Obhut als auch auf den iberwie-
genden Unterhalt abstellen. Wird auf beide Kriterien abgestellt, so kann der
Nachteil des Unterhaltsprinzipes, daf3 ndmlich fiir ein Kind tberhaupt keine
*Zulage ausgerichtet wird — es ist dies vor allem dann der Fall, wenn keines der
Elternteile der Unterhaltspflicht nachkommt — weitgehend vermieden werden.
Diese unterschiedliche Regelung der Anspruchskonkurrenz fithrt insbesondere
dann, wenn beide Elternteile in verschiedenen Kantonen als Arbeitnehmer titig
sind, zu weitern Komplikationen und vor allem zu negativen Kompetenzstrei-
tigkeiten, das heit dal3 beide Kantone auf Grund ihrer Familienzulagegesetze
den Anspruch auf Kinderzulagen verneinen. Weil es sich um kantonale Gesetze
handelt, kénnen solche Entscheide von Rekurskommissionen nicht an das eid-
gendssische Versicherungsgericht weitergezogen werden, weil dieses nur Bundes-
recht Giberprifen kann. Das Resultat aus solchen Kompetenzkollisionen ist, daf3
das Kind keine Kinderzulage erhilt. Besonders fiir die Firsorgebehorde wirkt
sich dies manchmal stoBend aus, wenn sie fiir den Unterhalt des Kindes weit-
gehend aufkommen muB3 und wegen der unterschiedlichen Anspruchskonkur-
renz keines der Elternteile Anspruch auf die Kinderzulage erhilt.
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Anhand des folgenden Beispieles mochten wir einen solchen negativen Kom-
petenzkonflikt aufzeigen und darlegen, wie stoBend sich diese Konflikte in der
Fursorgetatigkeit auswirken.

Durch Urteil des Bezirksgerichtes Zurich vom 10. April 1959 wurde die Ehe

K.-T. gemal3 Art. 142 ZGB geschieden. Die der Ehe entsprossenen Kinder
Yvonne, geb. 1951, Jolanda, geb. 1953, Hildegard, geb. 1954 und Silvia, geb. 1956,
wurden unter Vormundschaft gestellt. Vater K. wurde verpflichtet, monatliche
Unterhaltsbeitrage von je Fr. 75.— und die Mutter T. zu monatlichen Unter-
haltsbeitridgen von je Fr. 12.50 pro Kind zu bezahlen. Die Kinder sind in Heimen
versorgt, und die Armenpflege der Biirgergemeinde N. mul} fiir die Kosten auf-
kommen. Der Vater kam anfangs in recht bescheidenem Rahmen seiner Unter-
haltspflicht nach. Er hat sich 1963 wieder verehelicht und kommt seither praktisch
tiberhaupt seiner Alimentationspflicht nicht mehr nach. Die Mutter jedoch hat
regelmifBig die durch das Scheidungsurteil auferlegte Alimente fur die Kinder be-
zahlt.
Im Jahre 1964 stellte der Vater, veranlaB3t durch die Fiirsorgebehérden, be‘
seinem Arbeitgeber in Zirich ein Gesuch um Ausrichtung der Kinderzulagen.
Dieses Gesuch wurde durch die Zweigstelle Ziirich der kantonalen AHV-Aus-
gleichskasse abgewiesen. Die Verfiigung stiitzt sich auf § 6 des ziircherischen
Gesetzes iiber Kinderzulagen vom 8. Juni 1958, der festhilt, daB3 bei geschie-
denen Ehen der Anspruch auf Kinderzulagen nur jener Person zusteht, die in
uberwiegendem Mafle fur den Unterhalt der Kinder aufkommt. Ein Rekurs
gegen diese Verfugung wurde nicht erhoben, weil eindeutig feststeht, da3 der
Vater K. diese Voraussetzung in keiner Weise erfiillte.

Die Mutter Frau T. arbeitete zu dieser Zeit in einem Fabrikunternehmen in
Buchs SG. Auch sie bemiihte sich mit der Fursorgebehérde um Kinderzulagen,
nachdem ihr geschiedener Ehemann diese nicht erhiltlich machen konnte. Die
St. Gallische Kinderzulagekasse des Verbandes der Arbeitgeber der Textil-
industrie (VATI) hat dieses Gesuch ebenfalls abgelehnt und stiitzte sich dabei
auf Art. 3 Abs. 3 des Kinderzulagegesetzes vom 16. Mai 1962. Dieser bestimmt:
«Erfillt fir ein Kind mehr als eine Person die Voraussetzung, so steht der An-
spruch auf die Zulagen jener Person zu, die iiberwiegend fiir den Unterhalt des
Kindes aufkommt, im Zweifelsfalle dem Vater.» Gegen diese Verfiigung wurde
an die Rekurskommission AHV des Kantons St. Gallen rekurriert und geltend
gemacht, dafl diese Gesetzesinterpretation gesetzeswidrig sei. Art. 3 Abs. 3 sagt
ausdriicklich, daB3 der Anspruch auf die Kinderzulagen hat, der iberwiegend fiir
den Unterhalt der Kinder «aufkommt». Es sei unrichtig, dabei auf das Schei
dungsurteil abzustellen, wer fir den uberwiegenden Unterhalt «aufkommen
sollte». Die erwahnte Rekurskommission hat den Anspruch der Mutter auf die
Kinderzulagen ebenfalls abgewiesen mit der Begriindung, daBl auf Grund des
Scheidungsurteils der Vater eindeutig uberwiegend fiir die Kinder zu sorgen
habe. Es kénne nicht die Entstehung eines Anspruches damit begriindet werden,
daBB der Vater seiner Alimentationspflicht nicht oder nur ungeniigend nach-
komme. Es bleibe auch in einem solchen Falle die Tatsache bestehen, da3 er
grundsitzlich die Hauptleistungen zu erbringen hitte. Vernachlissige er seine
Pflichten, so bewirke dies nicht, daB3 der Zulageanspruch zugunsten jener Person
entstehe, welche nur in sehr geringem MaBe an den Unterhalt der Kinder bei-
zutragen hat. Diese Uberlegung ergebe sich als logische Konsequenz der Tat-
sache, daf3 die Mutter, auch wenn der geschiedene Vater nicht geniigend leiste,
selbst nicht zu mehr Leistungen verpflichtet sei.
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Uber eine solche Gesetzesinterpretation kann man sicher geteilter Auffassung
sein. Sie dndert aber nichts an der Tatsache, daB3 diese unterschiedlichen kanto-
nalen Regelungen des Anspruchs auf diese Kinderzulagen zu stoBenden und
ungerechten Ergebnissen fithren. Gesamtschweizerische Kassen kénnen die An-
spruchskonkurrenz nicht in einheitlicher Weise regeln, weil sie die unterschied-
lichen kantonalen Vorschriften einhalten miissen (vgl. Dr. Vasella: Der Anspruch
auf Kinderzulagen nach den kantonalen Gesetzen iiber Familienzulagen fur
Arbeitnehmer, in SZS Bd. 8 [1964] S. 210). Die Einhaltung der Gesetze verlangt
aber nicht, da man mit einer moglichst engen Interpretation einen Anspruch
verneint. Solange nicht eine weitherzige oder extensive Auslegung bei diesen
Familienzulagegesetzen durch die anwendenden Behorden Platz greift, muB3 es
zu stoBenden und in der Offentlichkeit nicht verstandenen Entscheiden kommen.

Dr. O. Stebler

Kleine Rundschau

In Zurich schied mitten aus seinem Wirken heraus der Sekretir und Fiirsorger
des Landeskirchlichen Vereins Arbeitshilfe Konrad Meyer. Er war ein grundgiitiger
Mensch, der in seiner Arbeit fiir die Armsten, Obdachlosen und Verschupften
ganz aufging.

Der Kanton Bern trauert um eine markante Personlichkeit, die sich im 6ffent-
lichen Leben, als Landwirt von besonderer Prigung und hauptsidchlich als frii-
herer Direktor der Anstalt Witzwil groBe Verdienste erworben hat: alt Direktor
Hans Kellerhals. Direktor Kellerhals suchte unermiidlich neue Wege im Straf-
vollzug und in der Schutzaufsicht der Strafentlassenen. An der Trauerfeier in Ins
sprach alt Bundesrat Wahlen als Freund und Studienkollege des Verblichenen.

Der Bundesrat unterbreitete den eidgendssischen Riten den Antrag, die Renten
der Militdrversicherung mit Wirkung ab 1. Januar 1966 der Teuerung anzupassen,
und zwar: die ab 1. Januar 1964 geltenden Dauerrenten durch Erhéhung des
ihnen zugrunde liegenden Jahresverdienstes um 7 Prozent und die im Jahre 1964
zugesprochenen Dauerrenten durch eine entsprechende Heraufsetzung um 4,5

Prozent.
[

Im vergangenen Jahr wurde dem Eidgenéssischen Gesundheitsamt keine einzige
Erkrankung an Kinderlihmung gemeldet. 1965 ist somit das erste Jahr, in dem kein
Fall auftrat. Im Jahr 1954 wurden 1628 Erkrankungs- und 114 Sterbefille und
1955 noch 919 Erkrankungs- und 60 Sterbefélle verzeichnet. Die erfreuliche
Besserung ist auf die energisch durchgefiihrte Impfaktion zuriickzufithren. Seit
1961 wurden mehr als 55 Prozent der Gesamtbevolkerung der Schweiz geimpft.

Nationalrat M. Eggenberger, Chef der Sozialdemokratischen Fraktion der Bundes-
versammlung, hat eine Motion eingereicht, welche ebenfalls von den Prasidenten
der andern sechs Fraktionen unterzeichnet worden ist. Mit diesem Vorsto8 soll
der Bundesrat eingeladen werden, den Riten einen Bericht zu unterbreiten,
welche rechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden mai8ten, um einen Beitritt
der Schweiz zur europdischen Menschenrechtskonvention zu ermoglichen. Muw.

31



	Der Anspruch auf Kinderzulagen für Kinder aus getrennter und geschiedener Ehe

